Petermann:

Die Bauernunruhen in Kursachsen im Jahre 1790

Der sächsische Bauer hat trotz seiner sehr mißlichen Lage zu allen Zeiten sein Vaterland lieb gehabt und seinem Fürsten die Treue bewahrt. Gegen Anfang des 18. Jahrhunderts ist er aber doch, von Verzweiflung erfaßt, ein Empörer geworden. Gleichwohl ist es ihm auch hierbei nicht eingefallen, seinen Landesherrn zu beleidigen, gegen den sich die Bewegung gar nicht richtete, wie auch der Aufruhr nur einen Teil Sachsens ergriff, merkwürdigerweise gerade ein Gebiet, wo der Landmann in verhältnismäßigem Wohlstand lebte.

Das Jahr 1789 hatte eine ungünstige Ernte gebracht. Die Getreidepreise stiegen daher vom Frühjahre 1790 an stetig. In der Gegend um Schneeberg zahlte man im Juli für den Scheffel Korn über 4 Taler, also viermal soviel wie sonst. Wenn nun auch die neue Ernte das Getreide verbilligte, so dauerte dieser Zustand doch nur kurze Zeit. Dazu kam, daß die Saat sehr durch das Wild zu leiden hatte, das sich in den Forsten stark vermehrte. Zwar wurde jeder Feldschaden gerichtlich abgeschätzt und vergütet, aber das Verfahren war so langwierig und teuer, daß für den Kläger nicht viel dabei herauskam. Wollten die Bauern ihre Felder nicht einfriedigen, so mußten sie nachts wachen, um die Feldfrucht zu schützen.

Nun geschah es, daß im Dorfe Wehlen ein Landmann seinen Wildzaun niedergelegt und einen Teil seines Feldes verwüstet fand. Darüber erregte sich die ganze Gemeinde. Mit Derschflegeln und Stangen bewaffnet, trieben die Männer 1790 unter großem Geschrei alles Wild aus ihren Fluren. Die Nachbardörfer jagten das Wild weiter; die Verfolgung nahm immer größeren Umfang an, und einige Bauern wurden so kühn, die Tiere des Waldes zu töten und in ihrem Nutzen zu verwenden.

Der Vorgang rief viel Aufsehen im Lande hervor, und Kurfürst Friedrich August III. beauftragte einige unparteiische Männer mit der Untersuchung des Falles. Die Beamten fanden, nachdem sie sich von dem üblen Zustande der Felder überzeugt hatten, die Klagen der Bauern berechtigt. Daraufhin ordnete der Landesherr an, daß die Forstleute das Wild sofort abschössen, und die Gemeinden wurden aufgefordert, ihren Wildschaden beim nächsten Gericht anzuzeigen. Die Übeltäter blieben straflos, was im Lande große Freude erweckte.

Der Sommer des Jahres 1790 war sehr trocken. Im Juni schon hatte große Wärme eingesetzt, die sich in den folgenden Monaten noch steigerte, so daß Wassermangel und Dürre überhand nahmen. Der Wasserstand der Elbe war so gering, daß Schiffahrt und Handel großen Schaden erlitten, und im Erzgebirge mußten die meisten Hammerwerke und Hütten feiern. Die Wiesen sahen ganz verbrannt aus und lieferten wenig Futter. Viele Landleute sahen sich genötigt, ihren Viehstand bis auf die Hälfte zu vermindern. Die teure Zeit und der Futtermangel erfüllten das Herz des Landmannes mit großer Sorge. Und dabei sollte er, genau wie in besseren Jahren, dem Gutsherrn Abgaben und Zinsen zahlen und Frondienste leisten. Nur wenige Gutsbesitzer waren nämlich so verständig und mitfühlend, ihren Bauern in Anbetracht der Not entgegenzukommen; die meisten verlangten die schuldigen Dienste wie früher, ließen auch rücksichtslos ihr Vieh auf die Wiesen und Stoppelfelder der Bauern treiben, was den Mißmut der Landleute gewaltig steigerte.

Es ist also nicht verwunderlich, daß die Bauern in ihrer Not auf Gedanken der Selbsthilfe kamen. Waren sie doch auch überzeugt, daß das Militär, welches aus Landeskindern bestand, die meist selbst Bauern gewesen, im Ernstfall auf ihrer Seite stehe. Vom Kurfürsten, dessen Milde und Nachsicht sie ja kannten, nahmen sie an, er wisse nichts von ihrer schlimmen Lage und halte gar heimlich zu ihnen. Auch blieb die Lektüre der „Bauernzeitung“, die eifrig gelesen und in der Schenke besprochen wurde, nicht ohne Einfluß auf die Stimmung der Bedrückten. Brachte dieses Blatt doch Nachrichten über die Revolution in Frankreich, wo man einen geizigen Kornjuden an einem Laternenpfahl aufgehängt hatte, weil er bei dem allgemeinen Mangel seine Getreideböden verschlossen und das notleidende Volk verhöhnt hatte. Außerdem gab es Leute, die das glimmende Feuer geflissentlich schürten.

Die Getreideernte war noch nicht ganz beendet, als im August 1790 die Unruhen offen zum Ausbruch kamen. Die Bauern von Petzschwitz und Schleinitz bei Oschatz, Untertanen des Herrn von Zehmen auf Schleinittz, waren wegen großer Härte ihrer Herrschaft am meisten aufgebracht und hatten über alle ihre Beschwerden eine Denkschrift aufgesetzt, die sie durch Abgeordnete dem Kurfürsten in Dresden überreichen ließen. Sie warteten aber die Entscheidung des Landesherrn nicht ab, sondern weigerten sich, die ihnen abgeforderten Hand- und Spanndienste zu leisten, während die Insassen der benachbarten Gemeinden Churschütz, Poititz und Krepta den Rittergutsschäfer samt seiner Herde von ihren Fluren jagten. Die ganze Umgebung schloß sich dem Vorgehen der genannten Dörfer an. Das weite Gebiet zwischen Lommatzsch, Riesa, Großenhain, Meißen, Wilsdruff, Nossen, Roßwein, Döbeln, Mügeln und Dahlen stand infolge der vorzüglichen Verbindungen der Bauern in kurzer Zeit in hellem Aufruhr. Auch bei Freiberg, Rochlitz und Chemnitz und in den Schönburgischen Rezeßherrschaften Rochsburg und Wechselburg erhoben sich die Untertanen gegen ihre Gutsherren. Wer sich der Bewegung fernhalten wollte, wurde durch Drohungen zum Anschluß gezwungen. Aus Furcht vor Mißhandlungen oder Verwüstung von Haus und Hof beteiligte sich daher mancher, der im Herzen nicht mit der Masse ging.

Hatte man sich erst meist nur gegen das Recht der Schafhutung aufgelehnt, so sagte man sich bald von allen Dienstpflichten los, die man der Herrschaft bisher erfüllt hatte. Manchmal geschah es in höflicher Form: „Wir hören, daß sich die Bauern an vielen Orten von ihren herrschaftlichen Diensten frei machen. Der gnädige Herr wird es uns daher nicht verargen, wenn auch wir nicht mehr zu Hofe kommen; denn was dem einen rechtist, das ist dem andern billig.“ Meist aber erfolgte die Aufkündigung unter wüstem Lärm und Geschrei. In manchen Dörfern wurde der Adel durch Drohungen und Mißhandlungen gezwungen, die Aufhebung aller bisherigen Dienstleistungen schriftlich zu bescheinigen.

Die Gutsherren oder ihre Beamten, die in vielen Fällen von dem Ausbruch der Unruhen überrascht wurden, sahen mit Bestürzung das Treiben ihrer Eingesessenen. Sie wollten anfangs Zwangsmittel, natürlich Geldstrafen, anwenden, erzielten aber damit gar nichts. Auch die Bemühungen der Einsichtigen unter den Rittergutsbesitzern blieben erfolglos. Die Bauern verschlossen sich jeder gütlichen Auseinandersetzung. Wenn man sie mit militärischer Exekution bedrohte, so lachten sie, und als einige ins Gefängnis gebracht werden sollten, steigerte sich die Erregung noch, und die Häftlinge wurden befreit. Einige Gutsherren und Gerichtshalter flüchteten, da sie ihres Lebens nicht sicher zu sein glaubten.

Die Bedrohten beschwerten sich bei der Regierung und verlangten Schutz und Hilfe. Die obersten Behörden in Dresden sahen die Sache aber nicht für Ernst an. Sie wiesen die Beamten der Gegenden, wo Ruhestörungen vorgekommen waren, an, das Mandat von 1726, welches alles „Tumultuieren und Auflaufen“ verbot, den unruhigen Gemeinden bekannt zu geben, sie zum Gehorsam und zur Leistung ihrer Dienste zu ermahnen und auf die Strafen aufmerksam zu machen, die im Weigerungsfalle eintreten würden. Wer von den Bauern gerechte Beschwerden vorzubringen habe, werde gebührende und schleunige Rechtshilfe unfehlbar erwarten können.

Die Beamten versuchten vergeblich, ihre Pflicht zu erfüllen. Die Bauern glaubten nicht, daß die Ermahnung vom Kurfürsten komme, weil sein Name nicht unter der Verordnung stand. Herr von Zehmen holte sich militärische Hilfe aus Lommatzsch. Ein Leutnant mit 35 Mann marschierte nach den Zehmenschen Gütern und verteilte die Soldaten in die einzelnen Dörfer. Der Offizier nahm Quartier bei einem Poititzer Bauer. Hier wurde er entwaffnet und Mißhandelt. Dann brachten ihn die über die Ankunft des Militärs außerordentlich erregten Männer als Gefangenen nach Schleinitz. Dort drang die Rotte in die Wohnung des Zehmenschen Gerichtshalters ein und verwundete diesen Beamten schwer. Darauf stürmten 500 Bauern das Schloß, erbrachen die Türen, zertrümmerten Fenster, Spiegel, Porzellansachen und Hausgerät und beraubten Küche und Gewölbe. Herr von Zehmen mußte in einem Revers bestätigen, daß er das Verfahren der Eindringlinge nicht als Rebellion ansehe und fernerhin von ihnen weder Hofedienste noch Zinsgetreide verlange. Jetzt erst wurde der Leutnant freigelassen. Er sammelte seine Leute und kehrte nach Oschatz zurück. Schloßherr und Gerichtshalter, die eine Wiederholung der erlebten Auftritte fürchteten, verließen heimlich das Gut.

Das Kreisamt in Meißen hatte am 20. August einige Führer der Bewegung aus Gertitzsch und Obereula in Haft genommen. Die Kunde hiervon verbreitete sich schnell in der Umgebung der beiden Dörfer, überall höchste Erregung unter den Bauern hervorrufend. Schon am anderen Tage sammelte sich ein großer Haufe von ihnen bei den Katzenhäusern, einem Plateau zwischen Meißen, Lommatzsch und Nossen. Der Trupp vergrößerte sich immer mehr, da sich viele anschlossen, die sich bisher noch zurückgehalten hatten. So zählten sie endlich gegen 2000 Mann, die alle von dem Gefühl beseelt waren, daß alle für einen stehen und die gefangenen Genossen befreit werden müßten. Am 23. August rückten sie auf Meißen zu. Hier hatte man die Kunde von dem Anmarsch der Scharen natürlich schon erhalten und bereitete sich darauf vor. Die Wachen wurden verstärkt und die Tore besetzt, die ganze Garnison aber wurde alarmbereit gehalten.

Da sich nun herausstellte, daß die Besatzung zu schwach war, und der Amtsverweser fürchtete, der Pöbel innerhalb der Mauern könne gemeinsame Sache mit den Bauern Machen, war man gewilligt, die Häftlinge freizugeben. Einer Deputation von 10 Mann, die in die Stadt gelassen worden war, während die übrige Schar draußen wartete, wurden die Gefangenen übergeben. Die Bauern verhielten sich dabei ruhig und bescheiden. Auf ihr Verlangen wurde ihnen bescheinigt, daß sie nicht als Rebellen in der Stadt gewesen seien. Sie hätten nur ihre Kameraden verlangt und erhalten. Darauf verließen sie die Stadt. Am selben Tage befreiten gegen 300 Bauern auch einen Gefangenen aus dem Schlosse zu Nossen.

Als die Nachricht von den Vorgängen in Schleinitz und Meißen in Dresden bekannt wurde, griff die Regierung scharf zu. Der Kurfürst ordnete an, daß eine besondere Kommission unter Führung des Vizekanzlers von Burgsdorff ins Aufstandsgebiet gehe und die Ruhe wiederherstelle. Zu ihrer Unterstützung rückte ein Truppenteil in Stärke von 8 Eskadrons Reiterei (ca. 1000 Mann), 5 Bataillonen Fußvolk (ca. 3000 Mann) und 200 grenadieren dahin ab. Er führte auch 10 kanonen mit sich. Zugleich ging am 26. August eine Verordnung ins Land, des Inhalts, daß denen, „die ihren Erb- und Gerichtsherren die herkömmlichen schuldigen Dienste verweigern, der Obrigkeit den Gehorsam aufkündigen, die Ausübung der Hutungs- und anderer Befugnisse stören und Tumult und Aufruhr veranlassen würden, die härteste Ahndung“ bevorstehe. Auf die Entdeckung eines Rädelsführers und Aufwieglers wurde eine Belohnung gesetzt und den Untertanen die bestimmte und beschleunigte Beseitigung aller begründeten Beschwerden versprochen. An die Justizbehörden richtete der Kurfürst die Anweisung, „die Landeskollegien sollten eine möglichste Beschleunigung der zwischen obrigkeit und Untertanen anhängigen Prozesse und eine möglichst kurze, dem Rechte und der Billigkeit gemäße Erörterung und Abstellung der sich als begründet darstellenden Beschwerden herbeiführen“.

Die Kommission wählte Lommatzsch zu ihrem Sitze. Von hier aus begab sie sich in die Dörfer, wo ihre Gegenwart erforderlich war. Die am meisten bedrohten Güter erhielten Truppenabteilungen in Stärke von 40-60 Mann zum Schutze. Jede Gemeinde wurde herbeigerufen oder durch Reiter geholt. Darauf machte man die Leute auf das Unrecht ihres Vorgehens aufmerksam, las ihnen die landesherrliche Verordnung vom 26. August vor, nahm ihnen den vom Rittergutsbesitzer erzwungenen Revers ab und verpflichtete sie durch Handschlag, sich fernerhin als getreue Untertanen zu zeigen. Ehe die Gemeindeglieder nun wieder abtraten, nahmen die Soldaten die Rädelsführer fest und brachten sie später nach Meißen. Niemals versuchten Bauernhaufen, sich dem Militär im offenen Felde entgegenzustellen. Die bei aller Festigkeit milde und menschenfreundliche Art des Vizekanzlers im Verkehre mit den Dörflern, die Nähe des Militärs, das durchaus verschmähte, mit den Bauern gemeinsame Sache zu machen, die Entfernung der Rädelsführer und der Einfluß der jetzt wieder an Ansehen gewinnenden besonnenen Elemente unter den Dorfgenossen bewirkten, daß sich allenthalben die Wogen der Erregung glätteten. In Zeit von acht Tagen waren die Gegenden um Meißen, Lommatzsch, Oschatz und Riesa beruhigt.

Inzwischen hatte sich Herr von Burgsdorff nach dem Rochlitzer Bezirk begeben, um auch hier besänftigende einzugreifen. In Obersteinbach, Hermsdorf, Ehrenberg, Kriebstein, Schweikershain, Geringswalde, Milkau und Königsfeld, überall gelang es ihm, wieder geordnete Verhältnisse herbeizuführen.

Unterdessen hatten die Bauern von Rochsburg ihrem Herrn, dem Grafen von Schönburg, nicht bloß alle Dienste aufgesagt, sondern auch untereinander vereinbart, sich wegen der erlittenen Härte an ihm zu rächen und ihn inseinem Schlosse zu überfallen. Zu ihrem Vorhaben hatten sie die ganze Umgebung bis hinauf nach Burgstädt aufgeboten. Der Graf erhielt aber Nachricht von dem Plan und entzog sich ihrer Rache durch die Flucht. 1200 Mann stark drangen sie in die Rochsburg ein und zerschlugen und verwüsteten hier alles. Als nun der Graf militärische Hilfe herbeibrachte – in der Nachbarschaft stand ein Kürassierregiment -, schienen sie Widerstand leisten zu wollen. Erst versuchte der Führer der 30 Mann starken Abteilung, gütlich mit den Bauern zu verhandeln. Er ritt auf sie zu und forderte sie auf, nach Hause zu gehen. Kaum aber hatte er ausgeredet, so flog ein starker Knüppel dicht an seinem Kopfe vorbei und warf einen hinter ihm haltenden Reiter aus dem Sattel. Ohne Säumen feuerte der Leutnant seine pistole ab und sprengte in den dichtesten Haufen der Aufrührer hinein, seine Leute mit blanker Waffe ihm nach. Der größte Teil der Bauern ergriff sogleich die Flucht, die übrigen wurden vertrieben. Gegen 20 waren verwundet worden, aber nur wenige gefährlich. Dieser Vorfall machte dem Aufruhr in dieser Gegend ein Ende.

Am 26. August war die kurfürstliche Kommission gebildet worden, und schon am 5. September konnte sie dem Landesherrn berichten, daß die Ordnung allenthalben wieder hergestellt sei. Nunwurden auch die Truppen in ihre Garnisonen zurückbeordert. Gegen 200 Personen – 34 waren auf dem Königstein interniert – büßten ihre Unbesonnenheit mit Gefängnisstrafen. Aber schon im nächsten jahre wurden alle vom Kurfürsten begnadigt.

Diejenigen Bauern, die sich trotz mannigfacher Drohungen und Mißhandlungen vom Aufstand ferngehalten hatten, erhielten goldene Denkmünzen im Werte von 12 Dukaten und außerdem Geldbelohnungen in Höhe von 40-60 Talern, wie die Richter Weißke in Frauendorf, Beyer in Oberfrankenhain, Wagner in Ossig und Hermsdorf in Meinsberg, der Schöppe Reichelt in Reinsdorf und die Hüfner Wehner in Bärwalde und Schanze in Tanndorf. Andere wurden mit einer Summe von 20-40 Talern bedacht. Die Gemeinde Schönau bei Chemnitz, die sich, obwohl ringsum in den Nachbardörfern der Aufruhr herrschte, ruhig verhalten hatte, bekam 200 Taler geschenkt; die Zinsen des Kapitals sollten zur Erziehung armer Kinder der Gemeinde und zu Unterrichtszwecken verwendet werden.

Als die Ruhe im Lande wieder eingekehrt war, beauftragte der Kurfürst die Landesregierung zur Ausarbeitung von Vorschlägen für die Besserung der bäuerlichen Lage. Da er aber in seiner Gerechtigkeitsliebe nicht wollte, daß bestehende Rechte verkürzt würden, blieb noch über 4 Jahrzehnte alles beim alten. Erst 1832 setzte die Bauernbefreiung auch in Sachsen ein.
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